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Änderungschronik  

01.03.2025 

 Ergänzung der steuerlichen Abfrage, S. 3 - 4  

 

01.04.2025 

 Entfall der Möglichkeit die Zahlungsermächtigung zu nutzen, S. 3 

  



3 
 

Verwendungsnachweiserklärung  

 
Die Verwendungsnachweiserklärung kann nur über die Homepage des BAFA eingereicht werden. Den Link zur 
elektronischen Verwendungsnachweiserklärung finden Sie unter www.bafa.de/ebw > Informationen zum Thema > 
Formulare > Elektronische Verwendungsnachweiserklärung.  
 
Sie können die Verwendungsnachweiserklärung erst einreichen, nachdem das BAFA einen Zuwendungsbescheid für die 
Durchführung der Energieberatung erlassen hat.  
 
 
Anmeldung/Login: 

 
Die für das Login benötigten Anmeldedaten finden Sie im Zuwendungsbescheid. 
 
Die Kennung ist die jeweilige Vorgangsnummer und das Passwort ist die Postleitzahl des Antragstellers.  
 

 
 
 
Um die Verwendungsnachweiserklärung vollständig auszufüllen, sind verschiedene Eingaben notwendig. 
 
 
Bankverbindung 

 
Bitte tragen Sie hier die Bankverbindung (IBAN) der antragstellenden Person ein. Der Zuschuss wird auf dieses Konto 
ausgezahlt. 
 

 
 
Steuerliche Angaben 

 
Aufgrund neuer rechtlicher Vorgaben, konkret aufgrund der Mitteilungspflicht nach § 8 der Verordnung über 
Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
(Mitteilungsverordnung) müssen die folgenden Angaben gemacht werden.  
 
Ist der Antragsteller eine natürliche Person, müssen Steuer-Identifikationsnummer und Geburtsdatum angegeben 
werden. Bei juristischen Personen muss die Steuernummer (sofern vorhanden) angegeben werden. Für Fälle, in denen 
keine Steuer-Identifikationsnummer angegeben werden kann, kann stattdessen die Nummer des für den 
Antragstellenden zuständigen Finanzamtes (=Finanzamtsnummer) mitgeteilt werden. Die Finanzamtsnummer kann 
der Antragstellende telefonisch beim Finanzamt erfragen oder im Internet unter nachfolgendem Link ermittelt werden: 
 
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/Finanzamtsuche/GemFa/finanzamtsuche_node.html 
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Zuwendungsempfänger ist eine natürliche Person: 
 

 
 
Zuwendungsempfänger ist eine juristische Person: 
 
 

 
 
Hinweis: Wenn Ihnen, z.B. als Wohnungseigentümergemeinschaft oder GbR keine Steuernummer vorliegt, wählen Sie 
bitte wie im Screenshot hinterlegt aus, dass es sich um eine juristische Person handelt und keine Steuernummer 
vorhanden ist. In dem vorgesehenen Feld geben Sie bitte die Finanzamtsnummer an. In diesem Fall wird beim 
Einreichen des Verwendungsnachweises ein Dokument mit dem Titel „Bestätigung Steuernummer nicht vergeben“ 
zwingend verlangt. In diesem Schreiben ist formlos zu erläutern, warum keine Steuernummer existiert.  
 
 

 
Erläuterungszuschuss 

 
Sofern es sich bei dem Beratungsempfänger um eine Wohnungseigentümergemeinschaft handelt und im Antrag ein 
zusätzlicher Erläuterungszuschuss beantragt und dieser auch gewährt wurde, gibt es zwei Möglichkeiten, den 
Erläuterungszuschuss abzurufen: 
 
1. Die Erläuterung hat zum Zeitpunkt der Einreichung der Verwendungsnachweiserklärung bereits stattgefunden und 
der Erläuterungszuschuss soll ebenfalls abgerufen werden. In diesem Fall wählen Sie die entsprechende Option in der 
Verwendungsnachweiserklärung aus: 
 

 



5 
 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular „Erläuterungszuschuss“ beim 
Einreichen der Verwendungsnachweiserklärung (letzter Schritt) hochladen müssen. Das Formular finden Sie unter 
www.bafa.de/ebw > Informationen zum Thema > Formulare. 
 
 
2. Die Erläuterung fand zum Zeitpunkt der Einreichung der Verwendungsnachweiserklärung noch nicht statt und der 
Erläuterungszuschuss soll später abgerufen werden. In diesem Fall laden Sie bitte nach der Erläuterung das vollständig 
ausgefüllte Dokument „Erläuterungszuschuss“ über den Upload-Bereich des BAFA hoch. 
 
Das Formular „Erläuterungszuschuss“ sowie den Link zum Upload Bereich finden Sie hier: 
 
www.bafa.de/ebw  > Informationen zum Thema > Formulare  
 
 
Abschluss/Dokumentenupload 

 
Sobald Sie alle erforderlichen Angaben getätigt haben, gelangen Sie zur Upload-Seite, um die Einreichung des 
Verwendungsnachweises abzuschließen. 
 
 

 
Wichtiger Hinweis: 

 
Bitte laden Sie bei diesem Schritt nur die ausdrücklich angeforderten Unterlagen hoch. Im Regelfall ist das zusätzlich 
nur noch das Formular „Erklärungen nach Durchführungen der Energieberatungen“, das Sie hier finden:  
 
www.bafa.de/ebw  > Informationen zum Thema > Formulare  
 
Weitere Dokumente (insbesondere iSFP, Rechnung, Zahlungsnachweis) sind grundsätzlich nicht hochzuladen. Sie 
werden nur im Rahmen von Stichprobenkontrollen verlangt. Ob es sich um eine Stichprobe handelt, erfahren Sie 
direkt bei der Abgabe des Verwendungsnachweises (Sie erhalten also kein gesondertes Aufforderungsschreiben). 
 
Damit ist die Einreichung des Verwendungsnachweises abgeschlossen.  
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